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Ausgabe

Wie bereits das letzte Jahr, war das Jahr 

2023 wieder voll mit Herausforderun-

gen. Wir bedanken uns für das von Ih-

nen entgegengebrachte Vertrauen im 

Jahr 2023 und wünschen Ihnen frohe 

Weihnachten und ein gesundes und er-

folgreiches neues Jahr!

2023
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Steuerliche Gesetze und Gesetzesinitiativen der Bundesregierung

• Meldepfl icht für Plattformenbetreiber

• Entwurf zum Wachstumschancengesetz

• Elektronische Rechnung soll im geschäftlichen Bereich zur Pfl icht werden

• Zukunftsfi nanzierungsgesetz

• Mindestlohn steigt in zwei Stufen 

Für alle Steuerpfl ichtigen

• Neuregelungen für Homeoffi  ce und Arbeitszimmer – Steuerliche Erleichterungen im 

Überblick

• Anrechnung von Einkünften bei Unterhaltsaufwendungen

• Unternehmereigenschaft beim Internethandel

• Unentgeltliche Überlassung von Wohnraum kann zu privatem Veräußerungsgeschäft füh-

ren

• Entnahme von Alt-Photovoltaikanlagen

• Umsatzsteuerliche Maßnahmen zum Ausbau von PV-Anlagen

• Werbung auf Kennzeichen des Privatwagens der Arbeitnehmer

• Veräußerung eines Mobilheims

• Veräußerungsgewinne bei Kryptowährungen sind steuerpfl ichtig

• Dienstwagen-Zuzahlung mindert Versteuerung

• Privates Veräußerungsgeschäft bei Grundstücksteilung

• Steuerfreiheit bei Telefonkosten des Arbeitnehmers

• Steuerliche Begünstigung durch „Fünftelregelung“ entfällt bei gestaff elter Auszahlung 

• Veräußerung eines Einfamilienhauses nach Scheidung

Das Wichtigste zum Jahreswechsel 2023/2024
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• Mieterabfi ndungen als Werbungskosten

• Infl ationsprämie für Arbeitnehmer mit mehreren Dienstleistungsverhältnissen

• Kein besonderes Nutzungsrecht erforderlich für Steuerermäßigung bei Handwerkerleistungen

• Aufwendungen für ein Hausnotrufsystem 

Für Gewerbetreibende / Freiberufl er

• Künstlersozialabgabe

• Vorsteuer – Zeitnahe Dokumentation der Zuordnungsentscheidung

• Anschaff ungsnahe Herstellungskosten 

• AfA bei kürzerer tatsächlicher Nutzungsdauer

• Firmenwagengestellung bei Schätzung des Kraftstoff verbrauchs

• 1-%-Regelung bei Handwerkerfahrzeug

• Berichtigung einer Rechnung mit Rückwirkung

• Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen

• Aus sv.net wird SV-Meldeportal

Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende

• Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen

• Weihnachts-/Betriebsfeier 

• Geschenke an Geschäftsfreunde

• Geschenke an Arbeitnehmer

• Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

• Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen

• Aufbewahrungsfristen
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Meldepfl icht für Plattformenbetreiber

Seit dem 1.1.2023 ist das Plattformen-Steuertransparenzge-

setz (PStTG) in Kraft, wonach Betreibende digitaler Plattfor-

men verpfl ichtet sind, den Finanzbehörden Transaktionen 

zu melden, die dort abgewickelt werden. Betroff ene Platt-

formen sind neben eBay, Amazon, Kleinanzeigen (ehemals 

eBay-Kleinanzeigen), Etsy, Booklooker und Mobile.de auch 

Plattformen wie Airbnb sowie Uber. Plattformen, auf denen 

kein direktes Rechtsgeschäft abgeschlossen wird, wie Job-

börsen und Vermittlungsportale, sind von der Meldepfl icht 

ausgenommen.

Die Meldung hat elektronisch an das Bundeszentralamt für 

Steuern (BZSt) zu erfolgen. Es wird nicht zwischen privaten 

oder gewerblichen Anbietern unterschieden. Stichtag der 

Meldung für das Kalenderjahr 2023 ist der 31.1.2024. Sie ist 

jedoch erst oberhalb gewisser Grenzen erforderlich. Wenn 

jemand auf einer Plattform innerhalb eines Jahres min-

destens 30 Verkäufe tätigt oder mehr als 2.000 € gutge-

schrieben bekommt, werden u.a. folgende Daten gemel-

det: Name und Anschrift, Geburtsdatum, Steuer-ID, USt-ID 

(falls vorhanden) sowie Bankverbindung, Gesamtbetrag 

und Zahl der Tätigkeiten je Quartal für den Meldezeitraum.

Es reicht aus, wenn eine der Grenzen überschritten wird, 

nur wenn beide Grenzen gleichzeitig unterschritten 

werden, wird von einer Meldung abgesehen. Das BZSt 

übermittelt die gemeldeten Daten in einem zweiten Schritt 

an die Finanzämter der Verkaufenden. Es steht zu erwarten, 

dass Verkäufer künftig vermehrt Nachfragen von ihrem Fi-

nanzamt bekommen werden. Auch strafrechtliche Aspekte 

sind in diesem Zusammenhang denkbar.

Achtung: Durch das Gesetz ändert sich im Übrigen nichts 

bei der einkommensteuerlichen Wertung der von den Platt-

formen gemeldeten Einnahmen, also z.B. der Eingruppie-

rung als gewerbliche Einkünfte, Einkünfte aus Vermietung 

und Verpachtung oder als Einkünfte aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften. Neben der Einkommensteuer können 

auch Umsatz- und Gewerbesteuer anfallen. Bitte beachten 

Sie dieses. 

Lesen Sie zu der Problematik bitte auch den Beitrag „Unter-

nehmereigenschaft beim Internethandel“.

Entwurf zum Wachstumschancengesetz

Am 30.8.2023 wurde der Regierungsentwurf für das Wachs-

tumschancengesetz vom Bundeskabinett beschlossen. Es 

soll die allgemeine wirtschaftliche Situation für deutsche 

Unternehmen verbessern, zu Investitionen anregen, das 

Steuersystem an zentralen Stellen vereinfachen sowie Steu-

erschlupfl öcher aufdecken und beseitigen. Die wichtigsten 

Punkte haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst:

Steuerliche Gesetze und Gesetzesinitiativen der Bundesregierung
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• Einführung einer neuen Freigrenze für Einnahmen aus 

Vermietung und Verpachtung i.H. von 1.000 € (ab VZ 

2024).

• Aufwendungen für Geschenke an Nichtarbeitnehmer 

sollen zukünftig i.H. bis 50 €/Person gewinnmindernd be-

rücksichtigt werden können (für Wirtschaftsjahre nach dem 

31.12.2023).

• Sonderregelung der privaten Nutzung von Elektro-

fahrzeugen: Die Regelungen für reine Elektrofahrzeuge 

im Rahmen der 1-%-Regelung und der Fahrtenbuchrege-

lung werden angepasst. Die Bemessungsgrundlage beträgt 

weiterhin nur ein Viertel der Anschaff ungskosten oder ver-

gleichbarer Aufwendungen. Der Höchstbetrag für den Brut-

tolistenpreis des Fahrzeugs soll von 60.000 € auf 80.000 € er-

höht werden, die genauen Beträge sind aber noch fraglich. 

Diese Änderung gilt für Fahrzeuge, die nach dem 31.12.2023 

angeschaff t werden.

• Anhebung des Werts für sofort vollständig abzugsfähige 

geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1.000 €, sowie Anhe-

bung der Betragsgrenze für den GWG-Sammelposten auf 

5.000 €. Die Abschreibungsdauer soll von 5 auf 3 Jahre ver-

ringert werden (gilt für GWG, die nach dem 31.12.2023 an-

geschaff t werden).

• Befristete Wiedereinführung der degressiven AfA in 

Höhe des 2,5-fachen der linearen AfA (maximal 25 %) für be-

wegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens zwischen 

dem 1.10.2023 und dem 31.12.2024. 

• Befristete Einführung einer degressiven AfA für Wohn-

gebäude i.H. von 6 % – gilt für Gebäude, die entweder vom 

Steuerpfl ichtigen selbst hergestellt oder im Kalenderjahr 

der Fertigstellung gekauft wurden. Im Jahr der Herstellung 

oder Anschaff ung erfolgt die Abschreibung zeitanteilig. Bei 

Anschaff ung besteht die Wahlmöglichkeit zwischen de-

gressiver und linearer Abschreibung. Während der Nutzung 

der degressiven Abschreibung sind keine Absetzungen für 

außergewöhnliche Abnutzungen erlaubt. Ein Wechsel zur 

linearen Abschreibung ist unter bestimmten Voraussetzun-

gen möglich. Die Regelung gilt für Gebäude, deren Bau oder 

Kaufvertrag zwischen dem 1.10.2023 und dem 30.9.2029 

abgeschlossen wird.

• Sonderabschreibungen bei Betrieben mit einer Ge-

winngrenze von 200.000 €/Jahr im Vorjahr der Investition. 

Zukünftig sollen nun 50 % der Investitionskosten abge-

schrieben werden können (gilt für Anschaff ung von Wirt-

schaftsgütern nach 31.12.2023).

• Anhebung des Freibetrags für Zuwendungen des Arbeit-

gebers an seine Arbeitnehmer für Betriebsveranstaltun-

gen auf 150 € (bisher 110 €) (ab VZ 2024).

• Verp� egungsmehraufwendungen:

- An Tagen, an denen der Arbeitnehmer 24 Stunden abwe-

send ist, steigt der Betrag von 28 € auf 30 €.

- Bei mehr als 8 Stunden Abwesenheit sowie für den An- und 

Abreisetag einer mehrtägigen auswärtigen Tätigkeit erhöht 

sich der Betrag auf 15 € (zzt. 14 €) (ab VZ 2024).

• Die „Fünftelungsregelung“, die bisher von Arbeitgebern 

zur Berücksichtigung von Tarifermäßigungen für bestimmte 

Arbeitslöhne angewendet wurde, wird aufgrund ihrer Kom-

plexität nicht mehr von diesen durchgeführt. Die Arbeit-

nehmer müssen diese Vergünstigung im Veranlagungsver-

fahren selbst beantragen (ab Lohnsteuerabzug 2024).

• Geplant ist eine Ausdehnung des Verlustrücktrags um 

ein weiteres Jahr auf insgesamt drei Jahre. Die Betragsgren-

zen, die ab dem VZ 2020 auf 10 Mio. (20 Mio. bei Ehegatten) 

angehoben wurden, sollen dauerhaft gelten. Das gilt auch 

für die Körperschaftsteuer (ab VZ 2024).

• Erweiterter Verlustvortrag: Derzeit können Verluste bis 

zu einem Sockelbetrag von 1 Mio. € (2 Mio. € für Ehegat-

ten) vollständig ins nächste Jahr übertragen werden. Über 

diesen Betrag hinaus sind nur 60% der Verluste vortragsfä-

hig. Von 2024 bis 2027 wird diese Beschränkung auf 80 % 

erhöht. Ab 2028 gilt wieder die 60 %-Regelung. Die Erweite-

rung des Verlustvortrags gilt gleichermaßen für die Körper-

schaftsteuer (ab VZ 2024).
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• Versorgungsfreibetrag: Beginnend mit dem Jahr 2023 

soll der steuerfreie Anteil von Versorgungsbezügen langsa-

mer reduziert werden, mit einer jährlichen Verringerung des 

Prozentsatzes um 0,4 statt 0,8 Prozentpunkte. Der Höchst-

betrag und der zusätzliche Betrag sinken jährlich um 30 € 

bzw. 9 € (ab VZ 2023).

• Anhebung der Freigrenze für private Veräußerungsge-

schäfte auf 1.000 € je Steuerpfl ichtigem (ab VZ 2024).

• Das Klimaschutz-Investitionsprämiengesetz betriff t 

Steuerpfl ichtige mit Einkünften aus Land- und Forstwirt-

schaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit, die 

nicht steuerbefreit sind. Begünstigt werden Investitionen in 

neue, abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-

vermögens. 

Des Weiteren muss die Investition die Energieeffi  zienz des 

Unternehmens verbessern; dies ist durch ein Einsparkon-

zept nachzuweisen. Der Förderzeitraum beginnt grundsätz-

lich am 1.1.2024; Investitionen müssen ab diesem Zeitpunkt 

bis spätestens vor dem 1.1.2030 abgeschlossen sein. Die För-

derung gilt für Investitionen über 5.000 €. Ein Mindestwert 

von 10.000 € als Bemessungsgrundlage ist erforderlich, um 

einen Antrag zu stellen. Die Investitionsprämie beträgt 15 % 

der Investitionen und ist auf max. 200 Mio. € begrenzt. In-

nerhalb des Förderzeitraums können maximal vier Anträge 

gestellt werden. Die AfA wird nach der Festsetzung der In-

vestitionsprämie von den geminderten Anschaff ungs- oder 

Herstellungskosten berechnet.

• Ist-Besteuerung: Die Umsatzgrenze soll ab 2024 von 

600.000 € auf 800.000 € angehoben werden (ab Besteue-

rungszeitraum 2024).

• Die Buchführungsp� icht für gewerbliche Unternehmen 

sowie Land- und Forstwirte soll zukünftig erst ab einem Ge-

samtumsatz von 800.000 € (bisher 600.000 €) oder einem 

Gewinn von 80.000 € (bisher 60.000 €) bestehen (für Wirt-

schaftsjahre nach dem 31.12.2023).

• Steuerpfl ichtige, die jährlich mehr als 500.000 € Über-

schusseinkünfte erzielen, müssen dazugehörige Unterla-

gen 6 Jahre lang aufbewahren. Diese Grenze soll auf 750.000 

€ erhöht werden (gilt ab VZ 2027).

Bitte beachten Sie: Der Bundesrat verwies am 24.11.2023 

das Vorhaben zur grundlegenden Überarbeitung in den 

Vermittlungsausschuss. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die 

Punkte aus dem Gesetz umgesetzt werden.

Elektronische Rechnung soll im geschäftlichen 
Bereich zur Pfl icht werden

Die elektronische Rechnung im B2B-Sektor (Geschäftsbe-

ziehungen zwischen zwei oder mehr Unternehmen) soll ab 

dem 1.1.2025 Pfl icht werden, sofern der leistende Unter-

nehmer und der Leistungsempfänger im Inland ansässig 

sind. 

Regelungen dazu fi nden sich im aktuellen Gesetzesent-

wurf des Wachstumschancengesetzes. Ab dem 1.1.2025 

wird eine E-Rechnung defi niert als Rechnung, die in einem 

strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermit-

telt und empfangen wird und eine elektronische Verarbei-

tung ermöglicht. Sie muss der europäischen Norm für die 

elektronische Rechnungsstellung (Norm EN16931) und der 

Liste der entsprechenden Syntaxen gemäß der Richtlinie 

2014/55/EU entsprechen.

Beispiele für Formate, die diesen Anforderungen entspre-

chen, sind die XRechnung und das hybride ZUGFeRD-For-

mat, welches eine Kombination aus PDF-Dokument und 

XML-Datei darstellt. Durch die Defi nitionsänderung gilt eine 

einfache PDF-Rechnung, die per Mail versendet wurde, ab 

dem 1.1.2025 nicht mehr als elektronische Rechnung.

Aufgrund des hohen Umsetzungsaufwands für die deutsche 

Wirtschaft sieht der Gesetzgeber Übergangsregelungen für 

die Jahre 2025 bis 2027 vor. Bis Ende 2025 dürfen B2B-Um-

sätze aus 2025 weiterhin als Papierrechnung übermittelt wer-

den, sowie elektronische Rechnungen nach alter Defi nition 

mit Zustimmung des Rechnungsempfängers. Im Zeitraum 

2026 bleiben die Regelungen gleich, mit der zusätzlichen 

Voraussetzung, dass der Rechnungssteller einen maximalen 

Vorjahresumsatz von 800.000 € erwirtschaftet hat.
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Ab 2027 werden Papierrechnungen grundsätzlich unzu-

lässig. Ab 2028 sind dann ausschließlich Rechnungen, die 

den neuen gesetzlichen Regelungen entsprechen, erlaubt. 

Aufgrund des hohen Umsetzungsaufwands empfehlen 

wir eine zeitnahe Implementierung der nötigen Umset-

zungsstrukturen. Ausgenommen sind Kleinbetragsrech-

nungen und Fahrausweise.

Zukunftsfi nanzierungsgesetz – Regierungsentwurf

Das Bundeskabinett hat am 16.8.2023 den Regierungsent-

wurf für ein sogenanntes Zukunftsfi nanzierungsgesetz be-

schlossen. Ziel ist es, insbesondere Start-ups, Wachstums-

unternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) den Zugang zum Kapitalmarkt und die Aufnahme 

von Eigenkapital zu erleichtern. Aus steuerlicher Sicht ent-

hält der Gesetzentwurf im Wesentlichen Änderungen bei 

der Mitarbeiterkapitalbeteiligung:

• Erhöhung des Freibetrags für Mitarbeiterkapitalbetei-

ligungen von derzeit 1.440 € auf 5.000 €. Bis zu 2.000 € kön-

nen Mitarbeiter die Beteiligungen durch Gehaltsumwand-

lung fi nanzieren.

• Einführung einer Haltefrist von 3 Jahren zur Beibehal-

tung der Steuerfreiheit. Andernfalls erfolgt eine Versteue-

rung bei Verkauf, da die steuerfreien geldwerten Vorteile 

nicht zu den Anschaff ungskosten gerechnet werden. Dies 

gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer zu mehr als 1 % am 

Unternehmen des Arbeitgebers beteiligt ist. 

Bitte beachten Sie: Der Bundestag und Bundesrat haben 

dem Gesetzentwurf inzwischen zugestimmt. Der genaue 

Gesetzestext lag uns bei der Abfassung dieses Schreibens 

aber noch nicht vor.

Mindestlohn steigt in zwei Stufen

Die unabhängige Mindestlohnkommission berät alle zwei 

Jahre, um der Bundesregierung dann die Anpassung der 

Lohnuntergrenze vorzuschlagen. So ist es im Mindestlohn-

gesetz vorgesehen. In dem Gremium beraten jeweils drei 

stimmberechtigte Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertre-

ter, ein oder eine Vorsitzende sowie zwei Wissenschaftler.

Zum 1.10.2022 hatte die Bundesregierung den Mindestlohn 

ausnahmsweise per Gesetz angehoben – von 10,45 € auf 12 

€ pro Stunde. Nach einer Entscheidung der Mindestlohn-

kommission soll der Mindestlohn ab 1.1.2024 auf 12,41 € 

steigen und ab 1.1.2025 auf 12,82 €.

Die Mindestlöhne in der Altenp� ege steigen zum 

1.12.2023 auf 14,15 € für Pfl egehilfskräfte, für qualifi zierte 

Pfl egehilfskräfte auf 15,25 € und für Pfl egefachkräfte auf 

18,25 €.

Bitte beachten Sie: In einigen Branchen gelten u.U. höhere 

Mindestlohnsätze. Eine Liste steht auf der Homepage www.

bmas.de zur Verfügung. 
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Neuregelungen für Homeoffi  ce und Arbeitszimmer 
– Steuerliche Erleichterungen im Überblick

Das Bundesministerium der Finanzen hat aktualisierte Ver-

waltungsvorgaben für die Steuerregeln rund um das häus-

liche Arbeitszimmer und die Homeoffi  ce-Pauschale veröf-

fentlicht.

Wenn der Mittelpunkt der berufl ichen Tätigkeit im häus-

lichen Arbeitszimmer liegt, kann nun statt der tatsächlich 

entstandenen Kosten alternativ eine Jahrespauschale von 

1.260 € ohne gesonderten Nachweis steuermindernd gel-

tend gemacht werden. Die Pauschale kann auch anteilig für 

jeden Kalendermonat geltend gemacht werden, in dem die 

Voraussetzungen für den Kostenabzug erfüllt werden.

Bei Nutzung des Arbeitszimmers durch mehrere Personen 

kann jeder Steuerpfl ichtige einzeln seine Aufwendungen 

gesondert steuerlich ansetzen oder auf die Pauschale zu-

rückgreifen. Bei mehreren Tätigkeiten pro Steuerpfl ichtigem 

kann jedoch nur eine Pauschale geltend gemacht werden, 

die auf die verschiedenen Tätigkeiten aufzuteilen ist.

Des Weiteren kann auch ohne häusliches Arbeitszimmer 

für jeden Kalendertag, an dem betriebliche oder berufl iche 

Tätigkeiten zu mehr als 50 % in der häuslichen Wohnung 

ausgeübt werden, eine Homeoffi  ce-Pauschale i.H. von 6 € 

abgezogen werden, bis maximal 1.260 € (vorher 600 €).

Für alle Steuerp� ichtigen

Anrechnung von Einkünften
bei Unterhaltsaufwendungen

Wenn ein Steuerpfl ichtiger Unterhaltszahlungen an eine 

ihm gegenüber unterhaltsverpfl ichtete Person zahlt, kön-

nen diese Zahlungen bis zu einem bestimmten Höchstbe-

trag (2023 = 10.908 €) steuermindernd geltend gemacht 

werden. Zu dem Höchstbetrag können noch übernommene 

Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pfl egeversicherung 

gerechnet werden, soweit diese nicht bereits beim Emp-

fänger als Sonderausgaben berücksichtigt wurden. Grund-

voraussetzung für den Ansatz der Unterhaltsleistungen ist 

aber, dass weder der Steuerpfl ichtige noch eine andere Per-

son Anspruch auf Kindergeld oder den Kinderfreibetrag für 

den Unterhaltsempfänger hat und dieser zudem kein oder 

nur geringes Vermögen besitzt.

Unternehmereigenschaft beim Internethandel 
(hier: ebay)

Nach den Vorgaben des Umsatzsteuergesetzes ist ein Steu-

erpfl ichtiger Unternehmer, wenn er eine gewerbliche oder 

berufl iche Tätigkeit selbstständig ausübt. Gewerblich oder 

berufl ich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Ein-

nahmen, auch wenn die Absicht, Gewinne zu erzielen, fehlt. 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) veröff entlichte ein Urteil, in 

dem er beurteilte, ob bei einer Steuerpfl ichtigen mit Inter-
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nethandel die Unternehmereigenschaft vorliegt oder ob es 

sich um Liebhaberei handelt. Die Steuerpfl ichtige kaufte 

Gegenstände aus Haushaltsaufl ösungen an und verstei-

gerte diese anschließend über ebay. Steuererklärungen mit 

Angaben zu den Internetverkäufen reichte sie nicht ein. Das 

Finanzamt beurteilte die Geschäfte als unternehmerische 

Handlungen und erließ für mehrere Jahre entsprechende 

Schätzungsbescheide.

Auch der BFH ordnete die Internetverkäufe als unternehme-

rische Tätigkeit ein. Bei jährlich mehreren hundert Auktio-

nen über einen Zeitraum von mehreren Jahren kann nicht 

mehr davon ausgegangen werden, dass die Veräußerin den 

Handel als Hobby betreibt. Die Tätigkeit wird unter Berück-

sichtigung der allgemeinen Verkehrsanschauung nach-

haltig betrieben. Unerheblich ist dabei, ob die Verkäuferin 

einen privaten oder gewerblichen Zugang zu dem Portal 

besitzt. Der BFH merkte in dem Zusammenhang auch noch 

an, dass die Gegenleistung in Entgelt und Steuerbetrag 

aufzuteilen ist und ein Verstoß gegen die gesetzlich vorge-

gebene Aufzeichnungspfl icht nicht automatisch zur Versa-

gung der Diff erenzbesteuerung führt.

Lesen Sie zu dieser Problematik bitte auch den Beitrag „ Mel-

depfl icht für Plattformbetreiber“. 

Unentgeltliche Überlassung von Wohnraum 
kann zu privatem Veräußerungsgeschäft führen

Private Veräußerungsgeschäfte sind durch den Veräußerer 

im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung zu versteu-

ern. Diese Geschäfte entstehen z.B., wenn ein Objekt erst 

gekauft und vermietet wird und anschließend innerhalb 

von zehn Jahren nach dem Anschaff ungszeitpunkt wieder 

veräußert wird. 

Bei einem Verkauf des Objekts innerhalb von zehn Jahren 

nach Anschaff ung entsteht allerdings keine Steuerpfl icht, 

wenn dieses im Zeitraum zwischen Anschaff ung oder Fer-

tigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen 

Wohnzwecken (1. Alternative) oder im Jahr der Veräuße-

rung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eige-

nen Wohnzwecken (2. Alternative) genutzt wurde.

Ein Ehepaar erwarb ein bebautes Objekt und überließ die-

ses ihren drei Kindern, die dort während ihrer Studienzeit 

lebten. Nachdem die Kinder ihr Studium beendet hatten, 

wurde das Objekt wieder veräußert. Ein steuerpfl ichtiger 

Veräußerungsgewinn wurde nicht angegeben, da die Steu-

erpfl ichtigen der Auff assung waren, dass die Befreiungsvor-

schrift greifen würde. Eine Eigennutzung würde auch dann 

vorliegen, wenn ein Kind, für das der Steuerpfl ichtige einen 

Anspruch auf Kindergeld hat, in dem Objekt wohnt.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) entschied jedoch, dass eine 

Wohnung, die der Steuerpfl ichtige unentgeltlich an (leib-

liche) Kinder überlässt, die im maßgeblichen Zeitraum der 

zehn Jahre keinen Anspruch (mehr) auf Kindergeld haben, 

nicht zu „eigenen Wohnzwecken“ genutzt wird. Der Kinder-

geldanspruch lief in diesem Fall während des Studiums aus. 

Damit ist laut BFH eine Überlassung an Dritte gegeben, die 

steuerlich nicht begünstigt wird. Es ist damit von einer steu-

erpfl ichtigen Veräußerung auszugehen.

Entnahme von Alt-Photovoltaikanlagen

Vor dem 1.1.2023 wurden Photovoltaikanlagen, die sowohl 

für unternehmerische als auch für private Zwecke genutzt 

wurden, regelmäßig dem Unternehmensvermögen zuge-

ordnet. Betreiber konnten die Vorsteuer aus dem Kauf der 

Anlage abziehen, mussten aber sowohl den verkauften 

Strom als auch den selbst genutzten Strom versteuern. Mit 

der Einführung des Nullsteuersatzes zum 1.1.2023 können 

Betreiber nun die Photovoltaikanlage steuerfrei aus dem 

Unternehmensvermögen entnehmen und müssen selbst 

genutzten Strom nicht mehr versteuern.

Die Finanzverwaltung in NRW hat dazu unter Hinweis auf 

das Bundesministerium für Finanzen Stellung bezogen. 

Eine Entnahme der gesamten Photovoltaikanlage ist nur 

möglich, wenn voraussichtlich mehr als 90 % der Anlage für 

nichtunternehmerische Zwecke verwendet werden. Wird 

ein Teil des erzeugten Stroms zum Laden eines Privatfahr-

zeugs, dem Betrieb einer Wärmepumpe oder dem Laden 

einer Batterie (nicht inbegriff en tragbare Batterien und 

Powerbanks) verwendet, wird aus Vereinfachungsgründen 

davon ausgegangen, dass die Anlage mehr als 90 % für 
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nichtunternehmerische Zwecke genutzt wird. Diese Rege-

lung gilt selbst dann, wenn mehr als 10 % des Stroms nach 

Entnahme tatsächlich weiter veräußert werden.

Sind die Bedingungen für die Entnahme erfüllt, kann die-

se dem Nullsteuersatz unterworfen werden. Die Entnahme 

kann entweder in der Voranmeldung, in der Jahressteuer-

erklärung oder schriftlich gegenüber dem zuständigen Fi-

nanzamt erklärt werden. Es ist keine Vorsteuerberichtigung 

erforderlich und der ursprünglich in Anspruch genommene 

Vorsteuerabzug kann nicht rückwirkend verweigert werden.

Auch nach der Entnahme der Photovoltaikanlage ist die Lie-

ferung von Strom an den Netzbetreiber eine unternehme-

rische Tätigkeit und grundsätzlich steuerpfl ichtig. Bei An-

wendung der Kleinunternehmerregelung wird diese Steuer 

nicht erhoben. Wenn der Betreiber beim Kauf der Anlage auf 

die Anwendung der Kleinunternehmerregelung verzichtet 

hat, ist er für fünf Jahre an die Steuerpfl icht gebunden.

Umsatzsteuerliche Maßnahmen 
zum Ausbau von PV-Anlagen

Ende des letzten Jahres wurde das Jahressteuergesetz 2022 

beschlossen. Darin geht es u.a. um die Förderung des wei-

teren Ausbaus von PV-Anlagen. Durch Vereinfachungen bei 

der Installation und dem Betrieb sollen Anreize für die Bür-

ger geschaff en werden. 

Dazu gehört der sog. Nullsteuersatz, also der Wegfall von 

Umsatzsteuer. Der Käufer einer PV-Anlage muss dadurch 

diese nicht mehr zahlen, kann sich im Gegenzug aber auch 

keine Vorsteuer durch das Finanzamt erstatten lassen. Der 

Nullsteuersatz gilt für PV-Anlagen, die nach dem 1.1.2023 

vollständig geliefert bzw. vollständig installiert sind. Das 

Datum der Bestellung ist dabei unerheblich. Profi tieren 

können davon Steuerpfl ichtige, die sich eine PV-Anlage auf 

oder in die Nähe eines Wohngebäudes installieren lassen. 

Dies gilt dann für alle Komponenten der Anlage, wie die 

Module, den Batteriespeicher oder auch die Wechselrichter. 

Der Leistungswert der jeweiligen Anlage ist bei der Umsatz-

steuer nicht ausschlaggebend.

Die Käufer von PV-Anlagen könnten so auch durch günsti-

gere PV-Anlagen profi tieren, da Händler und Handwerker 

die niedrigere Umsatzsteuer grundsätzlich weitergeben 

müssen. Verpfl ichtet sind sie dazu jedoch nicht. Steuer-

pfl ichtige sollten allerdings beachten, dass sie mit der Ein-

speisung des Stroms aus ihrer PV-Anlage Unternehmer sind. 

Werden die Grenzen der sog. Kleinunternehmerregelung in 

der Umsatzsteuer überschritten, ist die Umsatzsteuer wei-

terhin bei der Finanzverwaltung anzumelden.

Beachten Sie: Eine rückwirkende Änderung mit dem Null-

steuersatz auf bereits vor dem 1.1.2023 in Betrieb genom-

mene PV-Anlagen ist nicht möglich. 

Werbung auf Kennzeichen des Privatwagens 
der Arbeitnehmer

Dem Bundesfi nanzhof (BFH) lag ein Fall vor, bei dem ein Un-

ternehmen mit vielen seiner Arbeitnehmer einen Werbever-

trag geschlossen hatte. Die Arbeitnehmer erhielten ein jähr-

liches Entgelt dafür, dass sie an ihren privaten Kennzeichen 

einen Werbeschriftzug des Unternehmens anbrachten. Der 

BFH musste entscheiden, ob das entsprechende Entgelt der 

Lohnsteuer unterliegt.

Das Finanzamt untersuchte den vorliegenden Sachverhalt 

bei einer Außenprüfung und sah die Vergütung für die Wer-

bung als steuerpfl ichtigen Arbeitslohn an. Gegen das Unter-

nehmen wurde ein Haftungsbescheid für die nicht einbe-

haltene und abgeführte Lohnsteuer ausgestellt. Zu Recht, 

wie der BFH entschied.

Ein Entgelt für Werbung des Arbeitgebers auf dem Kennzei-

chenhalter des privaten PKW des Arbeitnehmers ist durch 

das Arbeitsverhältnis veranlasst und damit Arbeitslohn, 

wenn dem mit dem Arbeitnehmer abgeschlossenen „Wer-

bemietvertrag“ kein eigenständiges wirtschaftliches Gehalt 

zukommt. Ist das für die Werbung gezahlte Entgelt als Ar-

beitslohn zu beurteilen, scheidet eine überwiegend eigen-

betriebliche Veranlassung der Zahlung regelmäßig aus.
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Veräußerung eines Mobilheims

Die sog. Mobilheime werden in Deutschland immer be-

liebter. Es handelt sich dabei um eine kleine Wohneinheit, 

die mittels Lkw transportiert und so an einem anderen Ort 

wieder abgestellt werden kann. Der Bundesfi nanzhof nahm 

dazu Stellung, ob die Veräußerung eines Mobilheims ein 

steuerbares privates Veräußerungsgeschäft darstellt.

Bei einem privaten Veräußerungsgeschäft sind zunächst die 

gesetzlichen Regelungen zu Grundstücken und deren Be-

standteilen zu beachten. Grundstücke sind einzelne Teilfl ä-

chen, die zivilrechtlich veräußert werden können. Gebäude 

gehören bei einer Veräußerung grundsätzlich als wesent-

licher Bestandteil zum Grundstück und werden nicht als 

isoliertes Wirtschaftsgut bewertet. Dies gilt für ein privates 

Veräußerungsgeschäft. Demnach gehören Gebäude auf 

fremdem Grund und Boden nicht dazu.

Aus diesem Grund gehört auch die Veräußerung eines Mo-

bilheims nicht zu den privaten Veräußerungsgeschäften, da 

es sich hierbei um ein Gebäude auf fremdem Grund han-

delt. Zudem liegt bei einem Mobilheim ein anderes Wirt-

schaftsgut im Sinne der gesetzlichen Vorschrift vor, die 

allerdings auf bewegliche Gegenstände des täglichen Ge-

brauchs gerichtet ist und damit ein Mobilheim grundsätz-

lich ausschließt.

Die Spekulationsfrist für bewegliche Gegenstände beträgt 

grundsätzlich ein Jahr. Allerdings ist dabei unbedingt zu 

beachten, dass sich die Frist von einem auf zehn Jahre ver-

längert, wenn der Gegenstand in mindestens einem Kalen-

derjahr zur Einkunftserzielung genutzt wird. Wird ein Mo-

bilheim also vermietet, ist eine Veräußerung innerhalb von 

zehn Jahren nach der Anschaff ung steuerpfl ichtig.

Veräußerungsgewinne bei Kryptowährungen 
sind steuerpfl ichtig

Die Geschäfte mit Kryptowährungen werden international 

immer bekannter und häufi ger. Das gilt auch für Deutsch-

land. Nun musste der Bundesfi nanzhof (BFH) sich mit der 

Frage beschäftigen, ob der Verkauf bzw. Tausch mit Krypto-

währungen ein steuerpfl ichtiges privates Veräußerungsge-

schäft darstellt.

Ausgelöst hatte die Frage ein Steuerpfl ichtiger, der mit ver-

schiedenen Kryptowährungen handelte und diese teilweise 

innerhalb einer kurzen Zeit an- und wieder verkaufte. Für 

das Finanzamt stellte dieser Handel steuerpfl ichtige Ver-

äußerungsgewinne dar. Der BFH übernahm diese Ansicht. 

Bei Kryptowährungen liegt ein Wirtschaftsgut vor. Ein Wirt-

schaftsgut meint neben Sachen und Rechten auch tatsächli-

che Zustände, Möglichkeiten und Vorteile, deren Erlangung 

sich der jeweilige Steuerpfl ichtige etwas kosten lässt und 

die einer gesonderten, selbstständigen Bewertung zugäng-

lich sind. Der Eigenschaft als Wirtschaftsgut stehen auch 

technische Details nicht entgegen. Es entsteht demnach 

eine Steuerpfl icht auf Veräußerungsgewinne aus Krypto-

währungen wie Bitcoin, Etherum oder Monero, wenn diese 

innerhalb eines Jahres gekauft und wieder verkauft werden.

Dienstwagen-Zuzahlung mindert Versteuerung

Einigen Arbeitnehmern wird durch den Arbeitgeber ein 

Dienstwagen zur Verfügung gestellt. Wenn der Pkw auch für 

private Fahrten oder den Arbeitsweg genutzt werden darf, 

hat der Arbeitnehmer diesen Vorteil gegenüber anderen Ar-

beitnehmern ohne Dienstwagen als geldwerten Vorteil zu 

versteuern. Sollte der Arbeitnehmer Zuzahlungen (einmalig 

zu den Anschaff ungskosten oder laufend zu den entstehen-

den Kosten) erbringen, mindern diese grundsätzlich den zu 

versteuernden geldwerten Vorteil.

Eine einmalige Zuzahlung kann aus unterschiedlichen 

Gründen geleistet werden. Der eine beteiligt sich an der An-

schaff ung eines höherwertigen Fahrzeugmodells, der ande-

re, um eine bessere Ausstattung zu bekommen. Dabei ist es 

nicht ausschlaggebend, ob der Arbeitnehmer direkt an den 

Arbeitgeber zahlt oder an das Autohaus. Die Zuzahlungen 

werden auf den geldwerten Vorteil angerechnet und min-

dern dadurch die Steuerlast. Die Berechnung hängt davon 

ab, ob eine arbeitsrechtliche Vereinbarung über den Zuzah-

lungszeitraum vorliegt oder nicht.

Ohne eine solche Vereinbarung können Einmalzahlungen 

im Erstjahr vollständig mit dem geldwerten Vorteil verrech-
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net werden. Dabei darf der geldwerte Vorteil aber nicht we-

niger als null Euro betragen. Gegebenenfalls ist die Zahlung 

dann noch auf die folgenden Jahre zu verteilen. 

Mit einer arbeitsrechtlichen Vereinbarung über einen festen 

Zeitraum ist die Zuzahlung gleichmäßig auf den vereinbar-

ten Zeitraum zu verteilen und dementsprechend steuer-

lich zu berücksichtigen. Wenn das Fahrzeug vor Ablauf des 

Zeitraums zurückgegeben oder getauscht wird, kann der 

Arbeitnehmer seinen Anspruch auf eine anteilige Rücker-

stattung der Zuzahlung geltend machen.

Anmerkung: Die zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer vereinbarten Zuzahlungen sollten zur rechtlichen bzw. 

steuerlichen Anerkennung unbedingt vertraglich festgehal-

ten werden.

Privates Veräußerungsgeschäft
bei Grundstücksteilung

Das niedersächsische Finanzgericht (FG) entschied am 

20.7.2022 über die Entstehung eines privaten Veräuße-

rungsgeschäfts bei Grundstücksteilungen. Diese wider-

spricht der bisherigen Rechtsprechung und könnte deshalb 

große Bedeutung für ähnlich gelagerte Fälle haben, da zum 

Nachteil der Steuerpfl ichtigen entschieden wurde.

Die Steuerpfl ichtigen, ein Ehepaar, erwarben jeweils zur 

Hälfte ein bebautes Grundstück. Nach einer Sanierung des 

Gebäudes zogen sie ein und nutzten die gesamte Außen-

fl äche als Garten. Als in der Ortschaft weitere Bebauungen 

geplant wurden, veranlassten sie die Teilung ihres eigenen 

Flurstücks, sodass ein Teil der Außenfl äche von den Steuer-

pfl ichtigen veräußert wurde. Zwischen Anschaff ung des ge-

samten Grundstücks und dem Verkauf des Flurstücks lagen 

weniger als zehn Jahre. Das Finanzamt ging deswegen von 

sonstigen Einkünften im Rahmen eines privaten Veräuße-

rungsgeschäfts aus. 

Der Meinung war auch das FG. Der Verkauf eines Garten-

grundstücksteils ist bei weiterhin bestehender Wohnnut-

zung im Übrigen nicht von der Besteuerung als privates 

Veräußerungsgeschäft ausgenommen. In dem Moment 

der Veräußerung des Grundstücksteils und bei gleichzeiti-

ger Weiternutzung des Gebäudes dient das abgetrennte 

Grundstück nicht mehr den eigenen Wohnzwecken. 

Steuerfreiheit bei Telefonkosten des 
Arbeitnehmers

Das Einkommensteuergesetz regelt, wann Leistungen für 

den Arbeitnehmer steuerfrei sind. Dazu gehören auch die 

Vorteile des Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung von 

betrieblichen Datenverarbeitungs- und Telekommunika-

tionsgeräten sowie deren Zubehör. Diese Vorschrift wurde 

durch den Bundesfi nanzhof (BFH) mit Urteil vom 23.11.2022 

weiter konkretisiert.

Zu der Steuerfreiheit im Sinne des Einkommensteuergeset-

zes gehört auch, wenn eine Erstattung von Telefonkosten 

durch den Arbeitgeber erfolgt und der Arbeitnehmer ur-

sprünglich den Mobilfunkvertrag abgeschlossen hat und 

der Arbeitgeber das Mobiltelefon zu einem vergünstigten 

Preis von seinem Arbeitnehmer erwirbt, um es danach dem 

Arbeitnehmer zur privaten Nutzung zu überlassen. Würde 

diese Steuerbefreiung nicht vorliegen, hätte der Arbeitneh-

mer die entstandenen geldwerten Vorteile aus der Nutzung 

zu versteuern. Der BFH weist in diesem Zusammenhang 

aber auch noch darauf hin, dass dagegen ein Zuschuss des 

Arbeitgebers für einen privaten Telefonanschluss des Ar-

beitnehmers nicht steuerfrei ist.

Die Gesetzesvorschrift soll den Arbeitgebern die Mög-

lichkeit geben, ihren Arbeitnehmern die private Nutzung 

betrieblicher Geräte, wie Computer oder Telekommuni-

kationsgeräte, zu erlauben, ohne dies durch den mit der 

steuerlichen Erfassung des sog. Sachbezugs verbundenen 

Verwaltungsaufwand zu erschweren.

Steuerliche Begünstigung durch „Fünftelregelung“ 
entfällt bei gestaff elter Auszahlung

Die Bestimmung der „Fünftelregelung“ dient der steuerli-

chen Entlastung, wenn außerordentliche Einkünfte für eine 

mehrjährige Tätigkeit zusammengeballt erzielt werden, 

beispielsweise eine Abfi ndung oder eine nennenswerte 
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Lohnnachzahlung. Durch die Anwendung dieser Regelung 

erfolgt eine Glättung der Steuerlast, die verhindert, dass der 

eigene Steuersatz durch die außerordentlichen Einkünfte 

unverhältnismäßig in die Höhe schnellt.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat jedoch Einschränkungen 

formuliert: Die „Fünftelregelung“ kann nicht in Anspruch 

genommen werden, wenn die außerordentlichen Einkünf-

te über einen Zeitraum von drei Jahren (oder in einem 

anderen, nicht einzeln festgelegten Zeitraum) ausgezahlt 

werden. Dieser Grundsatz fi ndet selbst dann Anwendung, 

wenn die Abfi ndung ursprünglich in einer Gesamtsumme 

vereinbart war und die Verteilung auf mehrere Jahre durch 

Umstände begründet ist, die der Steuerpfl ichtige nicht be-

einfl ussen konnte.

Ausnahmen: Eine davon besteht, wenn im ersten Jahr le-

diglich ein kleiner Teil der Gesamtsumme ausgezahlt wird 

(weniger als 10 % laut einer Vereinfachungsregel des Bun-

desfi nanzministeriums) und der überwiegende Anteil im 

zweiten Jahr.

Eine weitere Ausnahme lässt der BFH zu, wenn neben der 

Hauptleistung in späteren Jahren aus Gründen der „sozialen 

Fürsorge“ zusätzliche Leistungen gewährt werden. Diese 

zusätzlichen Leistungen, wie beispielsweise Hilfen für einen 

Arbeitsplatzwechsel oder Anpassungen an eine dauerhafte 

Arbeitsunfähigkeit, sind für die Anwendung der „Fünftelre-

gelung“ unschädlich, sofern sie weniger als 50 % der Haupt-

leistung betragen.

Veräußerung eines Einfamilienhauses
nach Scheidung

Dem Bundesfi nanzhof (BFH) lag ein Fall vor, bei dem er ent-

scheiden musste, ob ein steuerpfl ichtiges privates Veräuße-

rungsgeschäft vorliegt, wenn der seinen Miteigentumsan-

teil veräußernde Ehegatte nach der Trennung der Eheleute 

aus dem im Miteigentum stehenden Wohnhaus ausgezo-

gen ist, der andere Ehegatte und das gemeinsame Kind aber 

dort wohnen bleiben.

Ein Ehepaar erwarb jeweils zur Hälfte ein Einfamilienhaus 

und bewohnte dieses mit dem gemeinsamen Kind. Nach 

einigen Jahren trennte sich das Paar, der Ehemann zog aus, 

und es folgte die Scheidung. Im Rahmen einer Scheidungs-

vereinbarung (zwei Jahre nach Auszug des Ehemanns) 

veräußerte dieser seiner geschiedenen Ehefrau seinen 

Miteigentumsanteil. Obwohl der Verkauf innerhalb der Spe-

kulationsfrist von zehn Jahren stattfand, hielt er die Veräu-

ßerung für steuerfrei, da seine Frau und das Kind in dem Ein-

familienhaus wohnen blieben und die Eigennutzung damit 

anscheinend nicht beendet wurde. 

Für den BFH lag dagegen ein privates Veräußerungsge-

schäft vor, welches der Einkommensteuer zu unterwerfen 

ist, da der Ehemann seinen hälftigen Miteigentumsanteil im 

Rahmen der Auseinandersetzung nach der Ehescheidung 

an seine Ex-Frau veräußert hat. 

Der Ehemann nutzte seinen Miteigentumsanteil nach dem 

Auszug aus dem Familienheim nicht mehr zu eigenen 

Wohnzwecken, auch wenn der geschiedene Ehepartner 
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und das gemeinsame minderjährige Kind weiterhin dort 

wohnen. Eine das Vorliegen eines privaten Veräußerungs-

geschäfts ausschließende Zwangslage lag im entschiede-

nen Fall nicht vor.

 Mieterabfi ndungen als Werbungskosten

Der Bundesfi nanzhof (BFH) entschied in seinem Urteil vom 

20.9.2022 über die Zugehörigkeit einer Mieterabfi ndung zu 

den anschaff ungsnahen Herstellungskosten oder zu den 

Werbungskosten.

Ein Steuerpfl ichtiger erwarb eine vermietete Immobilie. Um 

das Objekt umfangreich renovieren zu können, wurden Ab-

fi ndungen an die bisherigen Mieter gezahlt, damit diese der 

Beendigung der Mietverträge zustimmen. So war die Reno-

vierung einfacher durchzuführen. Die Steuerpfl ichtigen ga-

ben die gezahlten Mieterabfi ndungen als sofort abziehbare 

Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung an. Das 

Finanzamt dagegen ging von nachträglichen Herstellungs-

kosten aus, da die Abfi ndungen im engen sachlichen Zu-

sammenhang mit den Baumaßnahmen standen.

In seiner Entscheidung führt der BFH aus, dass sich der An-

wendungsbereich für nachträgliche Herstellungskosten auf 

bauliche Maßnahmen an Einrichtungen des Gebäudes oder 

am Gebäude selbst beschränkt und stützte damit die Auf-

fassung der Steuerpfl ichtigen. Aufwendungen, die lediglich 

mitveranlasst sind, gehören nicht dazu. Mieterabfi ndungen, 

die gezahlt werden, um die Mietverträge vorzeitig zu kün-

digen und das Gebäude zu räumen, gehören deshalb nicht 

zu den anschaff ungsnahen Herstellungskosten und können 

sofort als Werbungskosten abgezogen werden.

Infl ationsprämie für Arbeitnehmer mit
mehreren Dienstleistungsverhältnissen

Die im Oktober 2022 eingeführte Infl ationsausgleichsprä-

mie ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers und kann 

in einer Höhe von bis zu 3.000 € (Teilzahlungen sind mög-

lich) steuer- und sozialabgabenfrei an Mitarbeiter bis zum 

31.12.2024 ausgezahlt werden. Sie ist zusätzlich zum ohne-

hin geschuldeten Arbeitslohn zu zahlen, und es darf sich da-

bei nicht um eine Entgeltumwandlung handeln. 

Die Infl ationsausgleichsprämie kann auch ratierlich (z.B. 

über ein Jahr verteilt) an den Arbeitnehmer ausgezahlt wer-

den. Bei der Zahlung in mehreren Teilen bzw. über einen 

längeren Zeitraum verteilt, sollte eine Vereinbarung mit 

dem Arbeitnehmer geschlossen werden, dass es sich aus-

drücklich um eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers han-

delt, auf die auch bei wiederholter Auszahlung kein Rechts-

anspruch besteht.

Für Arbeitnehmer mit mehreren Dienstverhältnissen ist ein 

wichtiger Aspekt, dass die Prämie für jedes Dienstverhält-

nis gesondert in Anspruch genommen werden kann. Das 

bedeutet, wenn ein Arbeitnehmer mehrere aufeinanderfol-

gende oder nebeneinander bestehende Dienstverhältnisse 

hat, kann er von jedem Arbeitgeber die steuerfreie Prämie 

in voller Höhe erhalten.

Dies gilt auch, wenn die Dienstverhältnisse mit unterschied-

lichen Arbeitgebern verbundener Unternehmen bestehen. 

Arbeitgeber müssen nicht prüfen, ob ihre Arbeitnehmer die 

Prämie bereits bei einem anderen Arbeitgeber erhalten ha-

ben. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Arbeitsverhältnis-

sen mit demselben Arbeitgeber wird die Steuerbefreiung 

jedoch nur einmalig gewährt.

Kein besonderes Nutzungsrecht erforderlich für 
Steuerermäßigung bei Handwerkerleistungen

In einem Urteil des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 20.4.2023 

ging es um die Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme 

von Handwerkerleistungen gemäß des Einkommensteuer-

gesetzes.

Im konkreten Fall bewohnte ein Sohn zeitweise eine Dach-

geschosswohnung, die im Eigentum seiner Mutter stand. 

Während dieser Zeit ließ er das Dach des Hauses sanieren, 

und erhielt eine Rechnung auf seinen Namen. Anschließend 

machte er die Kosten dafür in seiner Einkommensteuerer-

klärung als haushaltsnahe Dienstleistungen geltend. Das 

Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der Kosten ab, wo-

raufhin der Sohn klagte.
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Der BFH entschied zugunsten des Sohnes. Er stellte klar, 

dass für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung für 

Handwerkerleistungen neben der tatsächlichen Führung 

eines Haushalts kein besonderes Nutzungsrecht des Steuer-

pfl ichtigen erforderlich ist. 

Der Steuerpfl ichtige kann also auch in unentgeltlich über-

lassenen Räumlichkeiten einen Haushalt führen. Zudem 

kann die Steuermäßigung auch in Anspruch genommen 

werden, wenn sich der Steuerpfl ichtige gegenüber einem 

Dritten zur Tragung der Aufwendungen für die Handwer-

kerleistungen verpfl ichtet hat.

Aufwendungen für ein Hausnotrufsystem

Bei der Berechnung der Einkommensteuer können Steuer-

pfl ichtige Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigun-

gen, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleis-

tungen steuermindernd geltend machen.

Ob zu diesen Aufwendungen auch ein Hausnotrufsystem 

gehört, entschied am 15.2.2023 der Bundesfi nanzhof. Eine 

Steuerpfl ichtige erwarb ein sog. Hausnotrufsystem. Dazu 

gehörte die Gerätebereitstellung und eine 24-Stunden-Ser-

vicezentrale, nicht aber Pfl ege- und Grundversorgung, so-

wie der Sofort-Helfer-Einsatz. Die Kosten dafür wurden als 

haushaltsnahe Dienstleistungen in der Einkommensteuer-

erklärung angegeben.

Haushaltsnahe Dienstleistungen sind gesetzlich nicht ge-

nau defi niert, nach der Rechtsprechung müssen die Leis-

tungen eine hinreichende Nähe zur Haushaltsführung auf-

weisen, sollten gewöhnlich durch Mitglieder des Haushalts 

oder entsprechende Beschäftigte in regelmäßigen Abstän-

den erledigt werden können und dem Haushalt dienen.

Den Aufwendungen für das Hausnotrufsystem liegt zwar 

eine haushaltsnahe Dienstleistung zugrunde, da es eine Ruf-

bereitschaft im Notfall für die Steuerpfl ichtige sicherstellt, 

was ansonsten von den übrigen Mitgliedern der Haushalts-

gemeinschaft übernommen worden wäre. Allerdings wird 

die Dienstleistung nicht im Haushalt erbracht. Die Klägerin 

zahlte nicht nur für die Bereitstellung der erforderlichen 

Technik, mittels derer der Kontakt zu der Einsatzzentrale 

ausgelöst wird, sondern insbesondere für das Bereithalten 

des Personals, für die Entgegennahme eines eventuellen 

Notrufs und anschließende Kontaktierung anderer Perso-

nen. Die wesentliche Dienstleistung ist mithin die Bearbei-

tung von eingehenden Alarmen und die Verständigung von 

Bezugspersonen, des Hausarztes etc. per Telefon und nicht 

das Rufen des Notdienstes durch die Klägerin selbst. Im Er-

gebnis stellte der BFH fest, dass für ein Hausnotrufsystem 

ohne unmittelbare Soforthilfe keine Steuerermäßigung ge-

währt wird.

Jirapong – stock.adobe.com
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Künstlersozialabgabe 

Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage erhoben. Nach-

dem für 2022 keine Anpassung erfolgte, erhöhte sich der 

Beitrag für 2023 auf 5 % und bleibt auch in 2024 unverän-

dert.

Im Rahmen von Sozialversicherungsprüfungen ist aufgefal-

len, dass Rechnungen von EDV-Dienstleistern mit Beiträgen 

zur Künstlersozialkasse belegt werden sollten, weil nicht 

erkennbar war, dass nur technische Änderungen an der 

Homepage erfolgten. Diese sollten ggf. gesondert durch 

eine extra Rechnung abgerechnet und klar als technische 

Dienstleistung betitelt werden.

Vorsteuer – Zeitnahe Dokumentation
der Zuordnungsentscheidung

Bei der Anschaff ung oder Herstellung eines Gegenstands 

hat der Steuerpfl ichtige die Möglichkeit, diesen ganz oder 

teilweise seinem umsatzsteuerlichen Unternehmensver-

mögen zuzuordnen oder ihn auch nur im Umfang der 

Für Gewerbetreibende / Freiberu� er / GmbH

tatsächlichen unternehmerischen Verwendung in sein 

Unternehmen einzubeziehen. Die Zuordnung entscheidet 

letztendlich über einen potentiellen Vorsteuerabzug.

Wie die jeweilige zeitnahe Dokumentation über die Zuord-

nungsentscheidung auszusehen hat bzw. welche zeitlichen 

Voraussetzungen dabei beachtet werden sollten, wird oft 

höchstrichterlich entschieden. Der Bundesfi nanzhof hat 

dazu Stellung genommen. Die Annahme, dass eine zeitna-

he Dokumentation der Zuordnungsentscheidung, die zum 

Vorsteuerabzug berechtigt, nur dann vorliegt, wenn diese 

innerhalb der gesetzlichen Abgabefrist der Umsatzsteuer-

erklärung (im Entscheidungsfall: bis zum 31.5. des Folge-

jahres) dem Finanzamt gegenüber abgegeben wird, wider-

spricht den geltenden Rechtsprechungen.

Steht anhand objektiver Anhaltspunkte, die innerhalb der 

Zuordnungsfrist erkennbar geworden sind, fest, dass der 

Steuerpfl ichtige einen Gegenstand dem Unternehmen zu-

geordnet hat, ist es nicht zusätzlich erforderlich, dass er die 

erfolgte Zuordnung der Finanzverwaltung innerhalb dieser 

Frist mitteilt. Dem Steuerpfl ichtigen wird dadurch der Vor-
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steuerabzug weder praktisch unmöglich gemacht noch 

übermäßig erschwert, weil er nach der jetzigen Rechtspre-

chung ohnehin beim Erwerb wählen muss, ob er als Steuer-

pfl ichtiger handelt und dies eine materielle Voraussetzung 

für den Vorsteuerabzug ist.

Anschaff ungsnahe Herstellungskosten 

Steuerpfl ichtige, die sich ein Gebäude oder eine Wohnung 

kaufen und diese nach der Anschaff ung sanieren oder re-

novieren wollen, müssen überprüfen, ob die dadurch ent-

standenen Kosten anschaff ungsnahe Herstellungskosten 

darstellen.

Anschaff ungsnahe Herstellungskosten sind Aufwendun-

gen, die innerhalb der ersten drei Jahre nach Anschaff ung 

anfallen und insgesamt 15 % der Anschaff ungskosten des 

Gebäudes (ohne Umsatzsteuer) übersteigen. Zu den Auf-

wendungen gehören sowohl Erhaltungs- als auch Herstel-

lungskosten, dabei inbegriff en sind auch Kosten zur Män-

gelbeseitigung und Schönheitsreparaturen. 

Maßgebend ist dabei die Ausführung der Leistung und 

nicht der Zeitpunkt der Zahlung. Anteilig erbrachte Leistun-

gen werden dabei auch nur anteilig berücksichtigt. Nicht zu 

den anschaff ungsnahen Herstellungskosten gehören Auf-

wendungen zur Erweiterung des Gebäudes sowie regelmä-

ßig anfallende Kosten für Erhaltungsarbeiten.

Wichtig ist die Zuordnung zu den anschaff ungsnahen Her-

stellungskosten, wenn das Gebäude bzw. die Wohnung zu 

Vermietungszwecken genutzt wird. Wenn es sich bei den 

Aufwendungen nämlich um anschaff ungsnahe Herstel-

lungskosten handelt, stellen diese keine sofort abzugsfähi-

gen Werbungskosten dar, sondern werden mit dem Gebäu-

de gleichmäßig über die AfA abgeschrieben.

Zu der Anschaff ung des Gebäudes hat der Bundesfi nanz-

hof am 3.5.2022 entschieden, dass es sich nicht um einen 

Anschaff ungsvorgang handelt, wenn der Eigentümer des 

Gebäudes dieses vom Betriebs- in das Privatvermögen 

überführt. Es fehlt bei der Überführung die notwendige 

Gegenleistung.

AfA bei kürzerer tatsächlicher Nutzungsdauer

Das Bundesministerium erließ am 22.2.2023 ein Schreiben 

über die Anwendung der Absetzung für Abnutzung (AfA) 

nach einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer. Es wird 

geklärt, wann bei Gebäuden eine kürzere Nutzungsdauer 

vorliegt und dadurch eine höhere AfA möglich ist. 

Grundsätzlich gibt der Gesetzgeber vor, welche Gebäude 

anhand welcher AfA-Sätze über welchen Zeitraum abge-

schrieben werden dürfen. Es kann aber auch sein, dass für 

ein Gebäude eine kürzere tatsächliche Restnutzungsdauer 

vorliegt. Diese muss der jeweilige Steuerpfl ichtige glaub-

haft darlegen können, es muss in dem Einzelfall ein konkre-

ter Grund vorliegen. 

Der Bestimmung der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdau-

er ist eine an der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit orien-

tierte Schätzung zugrunde zu legen. Bei der Glaubhaftma-

chung der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer sind die 

Steuerpfl ichtigen in erhöhtem Maße zur Mitwirkung ver-

pfl ichtet, weil die bei der Schätzung zu berücksichtigenden 

Faktoren im Einfl uss- und Wissensbereich der Steuerpfl ich-

tigen liegen. 

Nach Ansicht der Finanzverwaltung sind folgende Kriterien 

für die Schätzung einer kürzeren tatsächlichen Nutzungs-

dauer maßgebend:

a) der technische Verschleiß

b) die wirtschaftliche Entwertung und

c) rechtliche Gegebenheiten, welche die

 Nutzungsdauerbegrenzen können.

Als Nachweis fordert die Verwaltung die Vorlage eines öf-

fentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für 

die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstü-

cken oder von Personen, die von einer nach DIN EN ISO/IEC 

17024 akkreditierten Stelle als Sachverständige oder Gut-

achter zertifi ziert sind.
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Firmenwagengestellung bei Schätzung
des Kraftstoff verbrauchs

Bei der Überlassung eines betrieblichen Pkw von Arbeitge-

bern an Arbeitnehmer zur privaten Nutzung und für Fahrten 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte liegt eine Be-

reicherung des Arbeitnehmers vor. Die Bereicherung liegt 

um den Betrag vor, den der Arbeitnehmer zusätzlich zum 

regulären Lohn durch die Überlassung spart. Dafür ist eine 

Ermittlung des Nutzungsverhältnisses entweder durch ein 

ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, die 1-%-Regelung und 

zusätzlich bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-

keitsstätte durch die 0,03-%-Regelung notwendig. Für Hy-

brid- und Elektrofahrzeuge gelten besondere Regelungen.

Ein Arbeitgeber hatte an zwei Arbeitnehmer jeweils einen 

Pkw überlassen, der auch zu privaten Zwecken genutzt wer-

den durfte. Für beide Pkw wurde das Verhältnis von beruf-

lichen und privaten Fahrten durch ein Fahrtenbuch ermit-

telt. Bei einer Außenprüfung stellte das Finanzamt fest, dass 

der Arbeitgeber für die Berechnung des geldwerten Vorteils 

den Tankverbrauch nach Durchschnittswerten bemessen 

hatte. Das lag daran, dass der Arbeitgeber eine betriebs-

eigene Tankstelle besaß, die keine Anzeige für Menge und 

Preis des getankten Kraftstoff s hatte. So eine Schätzung ist 

laut Finanzamt unzulässig.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) unterstützte diese Auff assung. 

Werden belegmäßig nicht erfasste Kosten des überlassenen 

Pkw geschätzt, ist eine Anwendung der Fahrtenbuchme-

thode nicht zulässig. Ein Fahrtenbuch soll das Verhältnis der 

berufl ichen und privaten Fahrten ermitteln. Die tatsächlich 

entstandenen und auch belegten Kosten werden dement-

sprechend aufgeteilt. Somit kann eine Schätzung schon 

vom Gesetzes-Wortlaut her nicht erfolgen, auch nicht, wenn 

ein Sicherheitsaufschlag zugrunde gelegt wurde. Belege 

sind unbedingt notwendig.

1-%-Regelung bei Handwerkerfahrzeug

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 31.5.2023 

entschieden, dass die 1-%-Regelung auch auf ein als LKW 

eingestuftes, zweisitziges „Handwerkerfahrzeug“ anzuwen-

den ist, wenn es für private Fahrten genutzt wird.

Ein Hausmeisterservice hatte zwei Fahrzeuge in seinem Be-

triebsvermögen: einen Mercedes Benz Vito und einen Multi-

car M26 Profi line. Er hatte kein weiteres Fahrzeug in seinem 

Privatvermögen und erklärte keine Entnahme wegen einer 

möglichen Privatnutzung der Fahrzeuge.

Aufgrund der Sachlage, dass der Steuerpfl ichtige kein priva-

tes Fahrzeug besaß, ging das Finanzamt davon aus, dass der 

Mercedes Benz Vito auch privat genutzt wurde und wandte 

die 1-%-Regelung an, obwohl das Fahrzeug als LKW ein-

gestuft und nur mit zwei Sitzen ausgestattet war. Die dar-

auff olgende Klage des Eigentümers wurde vom Finanzge-

richt abgewiesen, was auch durch den BFH bestätigt wurde.

Berichtigung einer Rechnung mit Rückwirkung

Ein Sachverhalt, den der Bundesfi nanzhof (BFH) am 

14.11.2022 entschied, beschäftigte sich mit der rückwirken-

den Berichtigung von Rechnungen und dem damit verbun-

denen Vorsteuerabzug.

Eine Steuerpfl ichtige machte bei Rechnungserhalt den Vor-

steuerabzug in der ausgewiesenen Höhe geltend. Die Anga-

ben zu ihr als Leistungsempfängerin waren zwar fehlerhaft 

bzw. unvollständig, die Vorsteuer erhielt sie aber trotzdem, 

da anhand der Angaben erkennbar war, dass es sich bei ihr 

um die Leistungsempfängerin handelte. Einige Jahre später 

erhielt sie berichtigte, ordnungsgemäße Rechnungen, die 

keine fehlerhaften Angaben mehr zu ihrer Person enthiel-

ten. Die Berichtigung wirkte auf das Jahr der Steuerentste-

hung zurück, nicht aber auf das Berichtigungsjahr. Für die 

Steuerpfl ichtige änderte sich dadurch nichts, da sie die Vor-

steuer bereits im ursprünglichen Jahr der Rechnungserstel-

lung in voller Höhe erhalten hatte.

Sind, so der BFH, die Angaben in einer Rechnung nicht in 

so hohem Maße unbestimmt, unvollständig oder unzu-

treff end, dass sie fehlenden Angaben gleichstehen, ist das 

Finanzamt daran gehindert, das Recht auf Vorsteuerabzug 

nur deshalb zu verweigern. 

Wenn die Rechnung, die der Steuerpfl ichtige besitzt, nicht 
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ordnungsgemäß ist, das Finanzamt aber trotzdem über alle 

notwendigen Informationen verfügt, um zu prüfen, ob die 

materiellen Voraussetzungen für die Ausübung des Rechts 

auf Vorsteuerabzug vorliegen, kann nicht automatisch da-

von ausgegangen werden, dass dem Steuerpfl ichtigen kein 

Recht auf den Vorsteuerabzug zusteht.

Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat am 10.5.2023 eine Ent-

scheidung zum Thema Vorsteuerabzug bei Betriebsveran-

staltungen getroff en. Ein Verband in der Rechtsform eines 

eingetragenen Vereins organisierte im Dezember 2015 

eine Weihnachtsfeier. Für diese Feier mietete der Verband 

ein Kochstudio, in dem die Teilnehmer ein gemeinsames 

Abendessen zubereiteten. Die Kosten für diese Veranstal-

tung beliefen sich auf etwa 5.000 €.

Der Verband beantragte anschließend den Vorsteuerabzug 

für diese Kosten. Das Finanzamt lehnte den Antrag ab und 

argumentierte, dass Zuwendungen bei Betriebsveranstal-

tungen durch den privaten Bedarf der Arbeitnehmer ver-

anlasst sind, besonders wenn die Kosten pro Arbeitnehmer 

110 € übersteigen. Der Verband gab zu bedenken, dass be-

stimmte Kosten, wie die Miete des Kochstudios, nicht in die 

110 €-Berechnung einfl ießen sollten.

Der BFH bestätigte die Ansicht des Finanzamts und des Finanz-

gerichts und entschied, dass der Vorsteuerabzug nicht zulässig 

ist. Laut BFH werden Betriebsveranstaltungen als Leistung für 

den privaten Bedarf des Personals betrachtet, unabhängig von 

ihrem Beitrag zur Verbesserung des Betriebsklimas.

Aus sv.net wird SV-Meldeportal

Zum Jahresende löst das neue SV-Meldeportal die von Ih-

nen vielleicht für Sofortmeldungen, Bescheinigungen wie 

die A1-Bescheinigung oder dem Abruf von elektronischen 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) genutzte Platt-

form sv.net ab. 

Rückmeldungen, wie die eAU, können ab 01. Januar 2024 

nur noch über das SV-Meldeportal empfangen werden. 

Jeder Nutzer muss sich beim neuen SV-Meldeportal regis-

trieren lassen. Leider ist die Registrierung und der Login für 

Arbeitgeber nur mit einem ELSTER-Organisationszertifi kat 

möglich. 

Das neue SV-Meldeportal ist kostenpfl ichtig. Nutzen Sie das 

Portal nur für eine Betriebsnummer, liegen die Kosten für 36 

Monate bei 36,00 Euro zzgl. Umsatzsteuer. Bei der Nutzung 

für beliebig viele Betriebsnummern liegen die Kosten für 36 

Monate bei 99,00 Euro zzgl. Umsatzsteuer.

Registrieren Sie sich noch vor dem 31. März 2024 bei dem 

SV-Meldeportal, fallen für die Jahre 2023 und 2024 keine 

Kosten an. Das Portal wird dann erst ab dem 01. Januar 2025 

für Sie kostenpfl ichtig.

Alternativ können wir Ihnen anbieten, dass Sie Teile der Nut-

zung des Portals auch durch DATEV-Unternehmen online 

erreichen können.

Jawed Gfx – stock.adobe.com
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Steuerermäßigung für haushaltsnahe
Dienst- und Handwerkerleistungen

Steuerpfl ichtige können für die Inanspruchnahme von 

haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen und Dienst-

leistungen sowie Handwerkerleistungen steuerliche Ver-

günstigungen in Anspruch nehmen. Dazu gehören:

Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende

Eine allgemeine Anspruchsvoraussetzung für die Gewäh-

rung der Steuerermäßigung stellt die Leistungserbringung 

im Haushalt des Steuerpfl ichtigen dar. 

Der räumliche Bereich, in dem sich der Haushalt entfaltet, 

wird regelmäßig durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt. 

Ausnahmsweise können auch Leistungen begünstigt sein, 

die jenseits dieser Grenzen auf fremdem Grund erbracht 

werden.

Eine weitere Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 

Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen 

oder Handwerkerleistungen ist, dass der Steuerpfl ichtige 

für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die 

Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt 

ist.

Weihnachts-/Betriebsfeier

Zuwendungen für Betriebsveranstaltungen wie „Weih-

nachtsfeiern“ bleiben bis zu einem Betrag i.H. von 110 € 

steuerfrei, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und 

Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschrittene 

Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungspfl ichtig. 

Geplant ist eine Anhebung auf 150 € durch das Wachstums-

chancengesetz (siehe auch Beitrag „Entwurf zum Wachs-

tumschancengesetz“).

Zu den Zuwendungen gehören alle Aufwendungen des 

Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer unabhängig da-

von, ob sie einzelnen Arbeitnehmern zurechenbar sind oder 

Kosten für Gesamt-
ansatz
maxi-
mal

Erspar-
nis
maxi-
mal

Haushaltsnahe Minijobs mit 
Haushaltsscheckverfahren (20 % 
von höchstens)

2.550 € 510 €

Sozialversicherungspfl ichtige 
Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistungen, 
Pfl ege- und Betreuungsleistun-
gen, mit einer Hilfe im Haushalt 
vergleichbare Aufwendungen 
bei Unterbringung im Heim (20 
% von höchstens) 

20.000 € 4.000 €

Handwerkerleistungen (20 % 
der Arbeitsleistung von höchs-
tens) 

6.000 € 1.200 €

Gesamt: 28.550 € 5.710 €



- 20 - - 21 -

ob es sich um den rechnerischen Anteil an den Kosten der 

Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegen-

über Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveran-

staltung aufwendet.

Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung 

betragen 10.000 €. Der Teilnehmerkreis setzt sich aus 75 

Arbeitnehmern zusammen, von denen 25 von je einer Per-

son begleitet werden. Die Aufwendungen sind auf 100 Per-

sonen zu verteilen, sodass auf jede Person ein geldwerter 

Vorteil von 100 € entfällt. 

Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende geldwerte 

Vorteil dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzurechnen. 50 Ar-

beitnehmer haben somit einen geldwerten Vorteil von 100 

€, der den Freibetrag von 110 € nicht übersteigt und daher 

nicht steuerpfl ichtig ist. 

Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vorteil 200 €. 

Nach Abzug des Freibetrags von 110 € ergibt sich für die-

se Arbeitnehmer ein geldwerter Vorteil von jeweils 90 €. Er 

bleibt dann sozialversicherungsfrei, wenn ihn der Arbeitge-

ber mit 25 % pauschal besteuert. 

Ungeklärt war in diesem Zusammenhang, wie mit den Kos-

ten für Absagen von Kollegen zu verfahren ist, die an der 

Feier nicht teilnehmen können, für die die Kosten aber den-

noch angefallen sind. Dazu äußert sich das Finanzgericht 

Köln (FG) in seiner Entscheidung vom 27.6.2018 zugunsten 

der Steuerpfl ichtigen. Danach wären Absagen von Kollegen 

anlässlich einer Betriebsveranstaltung steuerrechtlich nicht 

zulasten der tatsächlich Feiernden gegangen.

Bitte beachten Sie! Eine begünstigte Weihnachts-/Be-

triebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie allen Ange-

hörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich 

off ensteht. Eine Betriebsveranstaltung wird als „üblich“ ein-

gestuft, wenn nicht mehr als zwei Veranstaltungen jährlich 

durchgeführt werden. Auf die Dauer der einzelnen Veran-

staltung kommt es nicht an. Demnach können auch mehr-

tägige Betriebsveranstaltungen begünstigt sein.

Geschenke an Geschäftsfreunde

Geschenke – insbesondere zum Jahresende – also „Sachzu-

wendungen“ an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unter-

nehmers sind – wie z.B. Kunden oder Geschäftsfreunde –, 

dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die 

Kosten der Gegenstände pro Empfänger und Jahr 35 € ohne 

Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug be-

rechtigt ist) nicht übersteigen. Dieser Betrag erhöht sich vo-

raussichtlich ab dem 01.01.2024 auf dann 50 € (siehe auch 

Beitrag  zum Wachstumschancengesetz).

Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger im 

Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren Ge-

samtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Ab-

zugsmöglichkeit in vollem Umfang. Diese Grenze gilt nicht, 

wenn das Geschenk vom Empfänger ausschließlich betrieb-

lich genutzt wird.

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fis-

kus davon aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt. 

Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspfl icht der Empfän-

ger. 

Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 

10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem Pauschalsteuer-

satz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchen-

steuer) versteuern. Der Aufwand stellt jedoch keine Betriebs-

ausgabe dar! Der Empfänger ist von der Steuerübernahme 

zu unterrichten. 

Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönlichem An-

lass (Geburtstag, Hochzeit und Hochzeitsjubiläen, Kinder-

geburt, Geschäftsjubiläum) im Wert bis 60 € müssen nicht 

pauschal besteuert werden. Das gilt auch für Geschenke 

an Arbeitnehmer (siehe folgenden Beitrag). Übersteigt der 

Wert für ein „Geschenk an Geschäftsfreunde“ jedoch 35 €, 

ist es nicht als Betriebsausgabe absetzbar!

Geschenke an Arbeitnehmer

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den üb-

lichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch ein Geschenk zum 
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Jahresende überreichen, kann er auch die besondere Pau-

schalbesteuerung nutzen. 

Auch Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer 

Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom 

Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler 

Kirchensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind aller-

dings sozialversicherungspfl ichtig. In diesem Fall kann der 

Arbeitgeber die Aufwendungen aber als Betriebsausga-

ben ansetzen.

Abschreibung von geringwertigen 
Wirtschaftsgütern

Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaff ungs- und Her-

stellungskosten 800 € nicht übersteigen, können im Jahr 

der Anschaff ung oder Herstellung sofort abgeschrieben 

werden. Das Wachstumschancengesetz sieht hier ab dem 

01.01.2024 eine Erhöhung um 200 € auf dann 1.000 € vor 

(siehe auch Beitrag zum Wachstumschancengesetz). 

Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, 

GWG über 250 € und unter 1.000 € in einen jahresbezoge-

nen Sammelposten einzustellen und über fünf Jahre abzu-

schreiben. Sie müssen dann nicht in ein laufendes Verzeich-

nis aufgenommen zu werden. Auch Wirtschaftsgüter unter 

250 € können in den Sammelposten aufgenommen werden 

und müssen nicht zwingend im Jahr der Anschaff ung voll 

abgeschrieben werden.

Sonderabschreibung für kleine und
mittlere Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen profi tieren von der Son-

derabschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirt-

schaftsgüter wie z.B. Maschinen angeschaff t, können – unter 

weiteren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaff ung oder 

Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren 

zur normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibun-

gen i.H. von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen 

werden. Mit dem Wachstumschancengesetz ist eine Erhö-

hung auf 50 % geplant.

Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie 

viel Prozent der Sonderabschreibung beanspruchen will 

und damit die Höhe des Gewinns steuern.

Für alle Einkunftsarten gilt eine einheitliche Gewinngrenze 

i.H. von 200.000 € für die Sonderabschreibung. 

Aufbewahrungsfristen

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Ka-

lenderjahres, in dem die letzte Eintragung in das Buch ge-

macht, das Inventar, die Eröff nungsbilanz, der Jahresab-

schluss oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder 

Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder 

der Buchungsbeleg entstanden ist. Im Einzelnen können 

nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2023 

vernichtet werden: 

Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*:

Bücher, Inventare, Bilan zen, Rechnungen und Buchungs-

belege (Off ene-Pos ten-Buchführung) – d.h. Bücher mit Ein-

tragung vor dem 1.1.2014, Bilanzen und Inventare, die vor 

dem 1.1.2014 aufgestellt sind, sowie Belege mit Buchfunk-

tion.

Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*:

Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien 

von abgesandten Handels- und Geschäftsbriefen, sonstige 

Unterlagen – d.h. Unterlagen und Lohnkonten, die vor dem 

1.1.2018 entstanden sind.

* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig und 

Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren anhängig sind.

Coloures-Pic  – stock.adobe.com
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Die besinnlichen Tage geben einem dazu Anlass, einmal innezuhalten.

Die Digitalisierung schreitet voran und wird unseren Arbeitsalltag 
immer stärker bestimmen. Fing es einmal mit dem Online-Banking 
an, ging es im Jahr 2023 mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung weiter und wird sicherlich nicht mit der elektronischen 
Rechnung enden. Zahlreiche gesetzliche Änderungen werden im Jahr 
2024 auf uns alle einströmen, auch wenn z.B. das Wachstumschan-
cengesetz zur Zeit auf Eis gelegt worden ist. Gerne werden wir Sie 

auch wieder bei diesen neuen Herausforderungen begleiten.
Auch im Namen unserer Mitarbeiter bedanken wir uns für Ihr

großes Vertrauen in unsere Arbeit! Wir hoffen für Sie, dass sich alle 
Ihre Wünsche erfüllen werden. Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir 

ein � ohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Neues Jahr!

Татьяна Креминская – stock.adobe.com

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Trotz sorgfältiger und gewissen-
hafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Lassen Sie sich beraten!  Rechtsstand 24. November 2023
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